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Grundgedanke

Das Schmerzensgeld (§ 253 Abs. 2
BGB) dient dem Ausgleich für

Schäden nicht-vermögensrechtlicher
Art und trägt dem Umstand

Rechnung, dass der Schädiger dem
Geschädigten Genugtuung schuldet

für das, was er ihm angetan hat
(OLG Frankfurt a.M. Rn. 61)
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Konkreter Einzelfall

• Der Richter muss sich mit den, für die
Schmerzensgeldbemessung
maßgeblichen Umständen
auseinandersetzen.

• Die Vereinigten Großen Senate des
BGH haben am 16.09.2016 (VGS 1/16)
entschieden, dass alle Umstände des
Einzelfalles zu berücksichtigen sind.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse beider
Seiten können dabei nicht von
Vornherein ausgeschlossen werden
(OLF FfM Rn. 62)
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Persönliche Erfahrungen

Die Erfahrungen des Senats zeigen,
dass die Bemessung des
Schmerzensgeldes in geradezu extremer
Art und Weise von der persönlichen
Situation des erkennenden Richters, den
Vorstellungen, die der RA des
Geschädigten äußert und auch von dem
Landstrich abhängt, indem sich das
Gericht befindet (OLG FfM Rn. 65).
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Persönliche Erfahrungen

• Diese Umstände lassen es für die
außergerichtliche Rechtsberatung nahezu
unmöglich erscheinen, einen tatsächlich
angemessenen Betrag zu errechnen, hinsichtlich
dessen auch mit einem Klageerfolg gerechnet
werden kann.

• Insbesondere die lange Dauer einer
Beeinträchtigung wird oftmals durch die Gerichte
unterschätzt, wie sich an vielen Beispielen aus
der Schmerzensgeldtabelle
Hacks/Wellner/Häcker erkennen lässt.

•

Dort wird zwar das Alter der Verletzten
dargestellt aber die Dauer der Auswirkung stellt
keine eigene Kategorie der
Schmerzensgeldbemessung dar (OLG FfM Rn.
65). 5
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Tabellen

Das dies für alle Beteiligten eine schwierige
Situation ist, ist allgemein bekannt.

• es werden wissenschaftliche Untersuchungen
darüber geführt, inwieweit in verschiedenen
Gerichten unterschiedliche
Schmerzensgeldbeträge ausgeurteilt werden
(aktuell Universität Köln)

• In vielen europäischen Ländern gibt es bereits
Tabellen für typische Verletzungen, die
teilweise an Richterakademien, teilweise von
Berufsverbänden erarbeitet worden sind (dazu
Höcker NZV 2014, 1; Ridmeyer ZfS 2014, 304)

6

Prof. Dr.
Hans-Peter
Schwintowski

13.09.2019

AG
Medizinrecht



4

Tabellen

• Bereits die ehemalige Richterin des 6.
Zivilsenats des BGH, Erika Scheffen, hat
sich für eine Standardisierung am Beispiel
von OLG Leitlinien ausgesprochen (NZV
1994, 417; OLG FfM Rn. 66).
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Dauer der Beeinträchtigung

• Die Dauer der Beeinträchtigung muss eine
erheblich größere Rolle bei der
Schmerzensgeldbemessung spielen als bisher
OLG FfM Rn. 67)

• Beispiel: Unterschenkelamputation: OLG
Hamm (19.11.2001 – 13 U 136/98) und OLG
München (14.09.2005 – 27 U 65/05) haben bei
jungen Frauen Schmerzensgelder von 40.000€
- 45.000€ angenommen

• Verteilt man diesen Betrag auf eine
Lebenserwartung von noch 40 Jahren, so
ergibt sich ein Tagessatz von 3€

• Dies erscheint dem Senat als unerträglich
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Dauer der Beeinträchtigung

• Der Senat sieht zwar auch, dass es kaum
einen Betrag geben dürfte, der für die
fraglichen Beeinträchtigungen nicht nur
physischer sondern auch psychischer Art einen
ausreichenden Ausgleich darstellen dürfte.

• Der Fall soll lediglich als Beispiel dienen, dass
die dauerhafte Beeinträchtigung eine deutlich
größere Rolle spielen muss (OLG FfM Rn. 67).
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Kriterien Handbuch
Schmerzensgeld

• Der Senat berechnet deshalb das
Schmerzensgeld auch nach den Kriterien, die
in dem Handbuch Schmerzensgeld
(Schwintowski/Schah Sedi/Schah Sedi, 2013)
zugrunde gelegt sind (OLG FfM Rn. 68).

• Darin wird zunächst davon ausgegangen, dass
eine taggenaue Berechnung des
Schmerzensgeldes insoweit möglich ist, als die
unterschiedlichen Behandlungsstufen und
Stufen der Schadensfolgen berücksichtigt
werden können.

• Dafür sind entsprechende Zeitabschnitte
maßgeblich.
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Kriterien Handbuch
Schmerzensgeld

• Weiterer Ausgangspunkt ist die Annahme, dass
der Schmerz und die Beeinträchtigung
zunächst gleich sind, also weder nach dem
Einkommen noch nach dem persönlichen
Status unterschiedlich bewertet werden dürfen

• Deshalb gehen die Autoren nach Auffassung
des Senats zurecht davon aus, dass ein
Durchschnittseinkommen maßgeblich sein
muss, das als Grundlage unterschiedlicher
Entwicklungsstufen herangezogen werden
kann.

• Des Senat geht dabei von einem
Bruttonationaleinkommen von je
Einwohner/mtl. von 2670, 16€ aus
(Statistisches Bundesamt 2010, Fachserie 18,
Reihe 1.4; Handbuch Schmerzensgeld S. 63). 11

Prof. Dr.
Hans-Peter
Schwintowski

13.09.2019

AG
Medizinrecht

Kriterien Handbuch
Schmerzensgeld

• Nimmt man für den Aufenthalt in der
Normalstation eines Krankenhauses
einen Betrag von 10% dieses
Einkommens als Ausgleichsbetrag an,
so ergibt sich für die 11 Tage des
Krankenhausaufenthaltes des Klägers
ein Betrag von 2937,11€.

• Für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit
könnte nach diesem System ein Betrag
von 7% pro Tag mit 186,91€,
angesetzt werden (OLG FfM R. 68).
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Grad der Schädigungsfolgen
(GdS)

Tatsächlich ist die Arbeitsunfähigkeit kein ausreichend
taugliches Merkmal, da diese lediglich pauschal widergibt,
ob der behandelnde Arzt den Patienten für arbeitsfähig
hält oder nicht, nichts aber darüber aussagt, inwieweit
tatsächlich eine Beeinträchtigung vorliegt.

• Deshalb stellen die Autoren nicht auf die
Arbeitsunfähigkeit, sondern auf den Grad der
Schädigungsfolgen (GdS) ab, wie er auf der Grundlage
der Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizinverordnung
vom 10.12.2008 zu bemessen ist.

• Dieser Grad der Schädigungsfolgen ist ein Maß für die
körperlichen, geistigen und sozialen Auswirkungen einer
Funktionsbeeinträchtigung/eines Gesundheitsschadens,
drückt also genau die Lebensbeeinträchtigung aus, die
für die Bemessung des Schmerzensgeldes relevant sind
(OLG FfM Rn. 69).
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Konkrete Berechnung

• Bei einem Tagessatz von 186, 91€ und
einer 50%igen Beeinträchtigung ergibt
dies für den Zeitraum 13.03.2014 -
27.04.2014 (46 Tage) einen Betrag von
4298,93€.

• Für die Zeit vom 28.04.2014 -
31.06.2014 sind 25% Minderung
anzusetzen, sodass sich bei 95 Tagen
und einem Tagessatz von 46,72€ ein
Gesamtbetrag von 4438,40€ ergibt.
Aufaddiert ergeben diese Beträge eine
Gesamtsumme von 11.6674,44€.
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Zweite Stufe

• Das System des taggenauen Schmerzensgeldes
bleibt an dieser Stelle nicht stehen, sondern
sieht auf einer zweiten Stufe individuelle Zu-
und Abschläge vor.

• Dabei können insbesondere Umstände des
Falles in erhöhender wie in vermindernder Art
und Weise berücksichtigt werden.

• Dies könnte zum Beispiel daran liegen, dass es
noch weitere längerfristige Beeinträchtigungen
gegeben hat und die Gefahr einer Arthrose
durchaus realistisch ist. Auf der anderen Seite
sind solche Auswirkungen in gewisser Weise
auch schon durch die lange Dauer der
Beeinträchtigung miterfasst.
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Zweite Stufe

• Auch die Prozentsätze (Handbuch S. 67) sind
keinesfalls zwingend und könnten auch
geringer angesetzt werden (OLG FfM Rn.
71/72).
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Schematische Herangehensweise

• Für den Senat ist diese Art der Herangehensweise
unter verschiedenen Aspekten vorzugswürdig (Rn.
73).

• Diese schematische Herangehensweise dürfte die
außergerichtliche Schmerzensgeldregulierung
vereinheitlichen und auch eine bessere gemeinsame
Basis für die Schätzung des adäquaten
Schmerzensgeldes geben.

• Dies könnte auf Dauer dazu führen, dass bei
langfristigen Beeinträchtigungen deutlich höhere
Schmerzensgelder ausgeworfen werden, während
bei geringen Beeinträchtigungen die
Schmerzensgelder deutlich vermindert werden
könnten (Rn. 73).
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Weitere Rechtsprechung

1) Das LG Magdeburg folgt der
Rechtsauffassung des OLG FfM
(07.02.2019 – 10 O 503/18, Rn. 15)

2) Bei einem fünfjährigen Verletzten ist
die restliche Lebenserwartung von
mehr als 80 Jahren zu Berücksichtigen
(10.000€ jährlich erscheinen
angemessen – LG Aurich 23.11.2018 –
2 O 165/12, Rn. 28).

3) LG Frankfurt a.M. v. 17.07.2019 2 - 24
O 246/16: Das Gericht folgt der
Rechtsaufassung des OLG FfM und
lehnt die entgegenstehenden
Argumente des OLG Düsseldorf und
des OLG Brandenburg (dazu gleich)
dezidiert ab.
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Weitere Rechtsprechung

4) Das OLG Düsseldorf (28.03.2019 – 1 U 66/18) hat
von der taggenauen Berechnung des
Schmerzensgeldes abgesehen (Rn. 32). Der Senat
verkennt nicht die Schwierigkeit ein
„angemessenes“ Schmerzensgeld zu bemessen
und hat Verständnis für das Interesse des
Geschädigten die Höhe anhand von bestimmten –
scheinbar gerechten – numerischen Kriterien
nachvollziehen zu können

• Es treffe zwar zu, dass der Schmerz weder nach
dem Einkommen noch nach dem persönlichen
Status unterschiedlich bewertet werden dürfe (Rn.
35). Es erschließe sich aber nicht, wieso das
Bruttonationaleinkommen als Grundlage
unterschiedlicher Wertstufen herangezogen werden
solle (Rn. 35).
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Weitere Rechtsprechung

• Genauso willkürlich erscheine es, bei der Dauer der
Arbeitsunfähigkeit pro Tag (max. 7%) vom
Bruttonationaleinkommen je Einwohner in Ansatz zu
bringen. Insoweit solle auf den Grad der
Schädigungsfolgen (GdS) abgestellt werden (Rn.
37/38).

• Dies zeige, dass es auch nach dieser
schematisierenden Herangehensweise im Ergebnis
stets entscheidend auf die Umstände des Einzelfalls
ankommt und eine Erleichterung der Berechnung,
wie sie von dem Handbuch angestrebt werde, nicht
erreicht werden könne (Rn. 40)
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Weitere Rechtsprechung

5) OLG Brandenburg 16.04.2019 (3 U 8/18): Die
taggenaue Bewertungsmethode werde von der
höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht
verlangt und könne nach Auffassung des Senats
keine tragfähige Grundlage bilden (Rn. 36). Sie
berücksichtige insbesondere den Straf- und
Sühnecharakter des Schmerzensgeldes nicht und
erwachse in dem Irrglauben, jegliche Art und
Intensität körperlicher Einschränkungen und
Schmerzen objektiv bemessen zu können (Rn.
36).
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zu OLG Brandenburg

• Das OLG irrt, das System sieht ausdrücklich
individuelle Zu- und Abschläge je nach
Schwere vor (Handbuch ab S. 67 und erneut
(Stufe III) ab S. 69).

• Es geht nicht darum körperliche
Einschränkungen oder Schmerzen objektiviert
zu bemessen, sondern es geht darum für
vergleichbare Lebensbeeinträchtigungen für
alle Menschen in Deutschland eine
nachvollziehbare, menschenwürdige,
tagesangemessene Entschädigung für
immaterielle Schädigungen zu erreichen.
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zu OLG Düsseldorf

• Das Anknüpfen an das Bruttonationaleinkommen
als normativ-abstrakte Richtgröße egalisiert –
ebenso wie die Schmerzen – die
Einkommensunterschiede innerhalb der
Volkswirtschaft und liefert damit einen Maßstab für
Menschen, die gleichermaßen von
Lebensbeeinträchtigungen aus schädigenden
Handlungen betroffen sind (Handbuch S. 62)

• Die „Gleichheit vor dem Schmerz“ wird im
monatlichen Durchschnittseinkommen der
Bundesbürger (einer statistischen Größe, die in
Wirklichkeit nicht vorkommt) gespiegelt.

• Da auch schwerste immaterielle Schädigungen,
einschließlich der Dauerschädigungen, erfasst sind,
internalisiert dieses System nicht nur die
Ausgleichs-, sondern auch die Genugtuungsfunktion
(Handbuch S. 62).
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zu OLG Düsseldorf

• Gleichzeitig wird das Schmerzensgeld dynamisch an
die Entwicklung der Zeit angepasst, das heißt die
Lebensbeeinträchtigung wird nicht statisch
(Zeitpunkt der Schmerzensgeldberechnung),
sondern dynamisch und damit als Prozess einer
dauerhaft angemessenen und billigen
Schmerzensgeldentschädigung begriffen (Handbuch
S. 62).

• Das Bruttonationaleinkommen differenziert nicht
zwischen Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen.
Es wird auch nicht zwischen Kindern und Rentnern,
nicht zwischen Männern und Frauen oder
Studierenden und Auszubildenden differenziert.
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zu OLG Düsseldorf

• Das Bruttonationaleinkommen ist vielmehr ein
Durchschnittswert, der für alle Bundesbürger
gleichermaßen gilt. Es handelt sich also um das pro
Kopfeinkommen für jeden Bundesbürger pro Jahr.

• Da bedeutet, dass das Bruttonationaleinkommen
mit dem Gedanken der „Gleichheit vor dem
Schmerz“ eng korreliert (Handbuch S. 63).

• Es gilt nicht nur der Satz „Gleichheit vor dem
Schmerz“ sondern auch der Satz „Gleichheit vor
dem Durchschnittseinkommen“.

• Damit wird für die Bemessung des
Schmerzensgeldes an einen für alle Bundesbürger
gleichen Vermögensmaßstab angeknüpft um auf
diese Weise dem Gleichheitssatz (Art. 3 GG)
Ausdruck zu verleihen.
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zu OLG Düsseldorf

• Auch die prozentuale Höhe der Tagessätze dienen
dem Gleichheitsgebot. Sie sorgen dafür, dass
jeder Mensch je nach Lebensbeeinträchtigung in
gleicher Weise bei der Bemessung des
Schmerzensgeldes behandelt wird.

• Letztlich dienen die Prozentsätze der
Behandlungsstufen (15/10/9/8/7) in Verbindung mit
dem Bruttonationaleinkommen der
übergeordneten Grundfrage, ob das
Schmerzensgeld im jeweiligen Einzelfall
tagangemessen menschenwürdig (Art. 1 GG) ist.

• Menschenwürdig ist das Schmerzensgeld dann,
wenn

 es für alle Menschen bei vergleichbaren
Lebensbeeinträchtigungen gleich bemessen ist und

 es der Höhe nach die Lebensbeeinträchtigung, die
ein Mensch täglich erleiden muss, ansatzweise
kompensiert
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zu OLG Düsseldorf

• Das prozentuale System dient, ebenso wie das
Bruttonationaleinkommen, dazu, im jeweiligen
Einzelfall einen Ausgangspunkt zu beschreiben, der
auf gleichen Annahmen für alle Betroffenen beruht.

• Es ist aber keineswegs willkürlich und schon gar
nicht statisch.

• Es kommt immer auf die Umstände des Einzelfalles
an, deshalb können die Gerichte auf der Stufe II
jederzeit Zu- und Abschläge je nach Schwere der
Verhaltensvorwürfe vornehmen.

• Schließlich wird auf Stufe III vorgeschlagen, dass
bei bestimmten, besonders schweren,
Verhaltensverstößen standardisierte Zuschläge
erhoben werden.
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zu OLG Düsseldorf

• Damit leistet das System ein Zweifaches:

 Es erlaubt die Bemessung des
Schmerzensgeldes nach im Grundsatz
vorhersehbaren, vom Gerichtsbezirk und von
der Richterpersönlichkeit unabhängigen
Kriterien, die an die Lebensbeeinträchtigung
der Betroffenen anknüpfen und

 Es erlaubt individuelle Zu- und Abschläge im
Einzelfall und damit eine Anpassung an die
jeweils individuelle Situation, in die die
Betroffenen durch die Beschädigung geraten
sind.
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zu OLG Düsseldorf

• Das System verbindet somit den Gedanken der
Gleichheit, der Vorhersehbarkeit und der
Angemessenheit des Schmerzensgeldes mit der
Einzelfallgerechtigkeit.

• Das System leistet folglich das, was der
Gesetzgeber mit § 253 Abs. 2 BGB seit der
Entscheidung des Großen Senates des BGH im
Jahre 1955 will, nämlich eine menschenwürdige,
gleiche Kompensation für Schmerzen, die zwar
nicht beseitigt aber durch ein Schmerzensgeld
zumindest gelindert werden können.
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Das System im Überblick
Stufe I

• Intensivstation 15% BME

• Normalstation 10% BME

• Rehabilitation 9% BME

• Ambulant Zuhause 8% BME

• Dauerschaden 7% BME (bei 100% GdS)
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Das System im Überblick
Stufe II und III

Stufe II

• Individuelle Zu- und Abschläge

Stufe III

• Schwerwiegende Verhaltensverstöße

Alkohol/abgefahrene Reifen/defekte
Bremen
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Hauptprobleme des derzeitigen
Systems

• Keine taggenaue Bemessung

• Keine präzise Berücksichtigung der Dauer der
Schädigungsfolgen

• Keine angemessene Erfassung gleicher
Sachverhalte

• Kein Kriterium für die Erfassung von
Dauerschäden

• Keine menschenwürdige Bemessung des
Schmerzensgeldes etwa im Vergleich zur
Nutzungsentschädigung bei Kraftfahrzeugen

• Keine Vorhersehbarkeit der Schmerzensgeldhöhe
– starke Abhängigkeit von Gerichtsbezirken und
Richterpersönlichkeiten 32
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• Menschen, die ihr Leben unter
Schmerzen, im Rollstuhl oder an Krücken
verbringen müssen, sind vom Schicksal
geschlagen.

• Für sie habe ich das System des
tagangemessenen Schmerzensgeldes
entwickelt, um ihnen das Gefühl zu
geben, der Rechtsstaat behandelt sie
zumindest mit dem gebotenen Respekt.
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